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Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich 

 

K L A G E 

 

und werde beantragen: 

 

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden 

Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu       

250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten, zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, 

 

zu unterlassen, 

 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in kommerziellen 

Medien eine Immobilienanzeige für eine Wohnimmobilie, für die zum Zeit-

punkt der Anzeigenaufgabe ein Energieausweis vorliegt, vor deren Verkauf 

zu veröffentlichen, ohne sicherzustellen, dass diese Anzeige Angaben zu 

der Art des Energieausweises (Energiebedarfsausweis im Sinne von § 81 

oder Energieverbrauchsausweis im Sinne von § 82 GEG), zu dem im Ener-

gieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergiever-

brauchs, zu den im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträ-

gern für die Heizung des Gebäudes und zu dem im Energieausweis ge-

nannten Baujahr des Gebäudes enthält, wenn dies geschieht wie in einer 

Immobilienanzeige der Beklagten in der Zeitung Nürnberger Nachrichten, 

Ausgabe vom 14./15.10.2023, für die Wohnimmobilie „Haus in Nürnberg-

Fischbach“, wiedergegeben wie folgt: 
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Homepage, hingewiesen. Dort würden die Energiewerte grundsätzlich bekannt 

gegeben. Eine Unterlassungserklärung werde die Beklagte nicht abgeben.  

 

Beweis: Vorlage der E-Mail der Beklagten vom 15.11.2023    

-Anlage K 5- 

 

Der Kläger erwiderte hierauf mit E-Mail vom 06.12.22023, in der er der Beklagten 

die Sach- und Rechtslage noch einmal darlegte und sie letztmalig zur Abgabe 

einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und zur Zahlung der geltend ge-

machten Abmahnkostenpauschale unter Fristsetzung bis zum 13.12.22023 auf-

forderte.  

 

Beweis: Vorlage der E-Mail des Klägers vom 06.12.2023   

-Anlage K 6- 

 

Hierauf erfolgte keine Reaktion mehr. 

 

Da die Beklagte folglich gegenüber dem Kläger weder eine strafbewehrte Unter-

lassungserklärung abgegeben, noch die geltend gemachten Abmahnkosten be-

zahlt hat, ist folglich nunmehr Klage geboten.  

 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Verstoß gegen § 87 Abs. 1 Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

 

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung gem. § 8 

Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, § 3a, § 5a Abs. 1, § 5b Abs. 4 UWG i.V.m. § 87 Abs. 1 GEG 

unter dem Gesichtspunkt der Irreführung durch Vorenthalten wesentlicher, den 
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Gesamtenergieverbrauch der in der streitgegenständlichen Immobilienanzeige 

vom 14./15.10.2023 in der Zeitung Nürnberger Nachrichten beworbenen Immobi-

lie betreffender Informationen. 

 

a.) 

Gemäß § 5a Abs. 1 UWG handelt unlauter, wer einen Verbraucher oder sonstigen 

Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält, 

die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Um-

ständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen (Nr. 

1), und deren Vorenthalten dazu geeignet ist, den Verbraucher oder den sonsti-

gen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 

andernfalls nicht getroffen hätte (Nr. 2). 

 

b.) 

In der Vorschrift des § 87 Abs. 1 GEG ist folgendes geregelt: 

(1) 

Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der Verpachtung oder dem Leasing 

eines Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbständigen Nut-

zungseinheit eine Immobilienanzeige in kommerziellen Medien aufgege-

ben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Ver-

käufer, der Mieter, der Verpächter, der Leasinggeber oder der Immobilien-

makler, wenn eine diese Personen die Veröffentlichung der Immobilienan-

zeige verantwortet, sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende 

Pflichtangaben enthält: 

 

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis im Sinne 

von § 81 oder Energieverbrauchsausweis im Sinne von § 82,  
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2. den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs 

oder Endenergieverbrauchs für das Gebäude, 

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträger für 

die Heizung des Gebäudes, 

4. bei einem Wohngebäude das im Energieausweis genannte Baujahr 

und 

5. bei einem Wohngebäude die im Energieausweis genannte Energie-

effizienzklasse. 

 

Das GEG ist zum 01.11.2020 in Kraft getreten. Die in § 87 GEG normierten Infor-

mationspflichten für Immobilienanzeigen entsprechen inhaltlich dem, was bislang 

durch § 16a EnEV vorgeschrieben war. Ergänzend hat der Gesetzgeber nunmehr 

in § 87 GEG ausdrücklich Immobilienmakler in den Kreis der Normadressaten 

aufgenommen.  

 

Das GEG dient der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19.05.2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. § 87 

GEG (vormals § 16a EnEV) basiert dabei auf Artikel 12 Abs. 4 der Richtlinie 

2010/31/EU, der vorschreibt, dass in Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen in 

kommerziellen Medien die Energieeffizienzdaten aus dem Ausweis über die Ge-

samtenergieeffizienz angegeben werden. Die Vorschrift und der sie in nationales 

Recht umsetzende § 87 GEG dienen also eindeutig der Verbraucherinformation 

und dem Verbraucherschutz.  

 

c.) 

Verstöße gegen § 87 Abs. 1 GEG sind regelmäßig geeignet, die Interessen von 

Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern im Sinne von § 3a UWG spürbar 
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zu beeinträchtigen und sie zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, 

die sie andernfalls nicht getroffen hätten (vgl. z.B. BGH, Urteile vom 05.10.2017 

– I ZR 4/17 und I ZR 232/16; Köhler in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 3a 

UWG Rdnr. 1.213; OLG Düsseldorf WRP 2015,1240 Rn. 28). § 87 Abs. 1 GEG 

stellt mithin eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a UWG dar.  

 

d.) 

Bei den Angaben zur Energieeffizienz, wie sie in § 87 Abs. 1 GEG normiert sind, 

handelt es sich zugleich um wesentliche Informationen, die ein potentieller Inte-

ressent einer Immobilienanzeige benötigt, um eine informierte geschäftliche Ent-

scheidung zu treffen (§ 5a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 5b Abs. 4 UWG). „Geschäftliche 

Entscheidung“ ist jede Entscheidung eines Verbrauchers oder sonstigen Markt-

teilnehmers darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen er ein Geschäft 

abschließen, eine Zahlung leisten, eine Ware oder Dienstleistung behalten oder 

abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang mit einer Ware oder 

Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob der Verbraucher oder sons-

tige Marktteilnehmer sich entschließt, tätig zu werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG). Die 

in § 87 Abs. 1 GEG im Einzelnen stehenden Informationen benötigt der Verbrau-

cher, um beurteilen zu können, ob die angebotene Immobilie seinen Erwartungen 

in energetischer Hinsicht entspricht. Für den Interessenten ist es von besonderer 

Bedeutung, möglichst frühzeitig Informationen über die energetische Qualität des 

angebotenen Gebäudes und damit zugleich die Möglichkeit zu einem überschlä-

gigen Vergleich der Kosten für Heizwärme mit anderen Immobilienangeboten zu 

erhalten (vgl. BR-Drucksache 113/13 zu § 16a EnEV, Seite 99).  Diesem Informa-

tionsbedürfnis wird durch die in § 87 Abs. 1 GEG vorgeschriebenen Pflichtanga-

ben zur energetischen Beschaffenheit der Immobilie entsprochen.  
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Das Vorenthalten der betreffenden Informationen ist geeignet, den Verbraucher 

zu einer geschäftlichen Handlung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getrof-

fen hätte (§ 5a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UWG). Unzureichende energiebezogene Infor-

mationen, wie sie in § 87 Abs. 1 GEG vorgegeben sind, können den Verbraucher 

dazu veranlassen, aufgrund der Immobilienanzeige Kontakt zu der Beklagten im 

Hinblick auf das unterbreitete Immobilienangebot aufzunehmen. Diese Entschei-

dung hätte der Verbraucher gegebenenfalls nicht getroffen, wenn er sich anhand 

der in § 87 Abs. 1 GEG vorgesehenen Angaben näher über die energiebezoge-

nen Eigenschaften des beworbenen Immobilienangebots hätte informieren kön-

nen (BGH, Urteile vom 05.10.2017 – I ZR 232/16 – Anlage K 7 - und I ZR 4/17; 

OLG Hamm, Urteil vom 04.08.2016 – I-4 U 137/15; OLG München, Urteil vom 

08.12.2016 – 6 U 4725/15; OLG Köln, Beschluss vom 09.03.2017 – 6 U 202/16; 

OLG Bamberg, Urteil vom 05.04.2017 – 3 U 102/16; OLG Oldenburg, Urteil vom 

14.07.2017 – 6 U 6/17).  

 

e.) 

Die Beklagte warb in der streitgegenständlichen Immobilienanzeige in der Zeitung 

Nürnberger Nachrichten, Ausgabe vom 14./15.10.2023, für den Verkauf der 

Wohnimmobilie „Haus in Nürnberg-Fischbach“. Zum Zeitpunkt der Aufgabe und 

des Erscheinens dieser Immobilienanzeige lag für die beworbene Wohnimmobilie 

wie dargelegt ein Energiebedarfsausweis mit Gültigkeitsdatum 28.04.2024 vor.   

 

Folglich war die Beklagte verpflichtet, in der streitgegenständlichen Immobilien-

anzeige auch die nach § 87 Abs. 1 Ziffern 1 bis 5 GEG vorgeschriebenen Anga-

ben zu machen, was sie hinsichtlich der Pflichtangaben des § 87 Abs. 1 Ziffern 1, 

2, 3 und 4 GEG unterlassen und somit wettbewerbswidrig gehandelt hat.  
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f.) 

Die außergerichtlichen Behauptungen der Beklagten in ihrer als Anlage K 5 vor-

gelegten E-Mail vom 15.11.2023, die streitgegenständliche Immobilienanzeige in 

den Nürnberger Nachrichten würde auf ihre Homepage verweisen, auf der die 

Energiewerte grundsätzlich bekannt gegeben würden, verfangen nicht. Sie ver-

kennt die inhaltlichen Vorgaben des Gesetzgebers in § 87 Abs. 1 GEG, nach de-

nen sicherzustellen ist, dass die Immobilienanzeige die in § 87 Abs. 1 Ziffern 1 

bis 5 GEG genannten Pflichtangaben enthält. Die Pflichtangaben zur Energieef-

fizienz müssen also in der Immobilienanzeige selbst – und nur dort – erscheinen 

und können nicht an irgendeiner anderen Stelle genannt werden, wo sie der an-

gesprochenen Verbraucher erst suchen muss und dort möglicherweise finden 

kann. Demgemäß reicht es für die Erfüllung der Vorgaben des § 87 Abs. 1 GEG 

auch nicht aus, die Pflichtangaben des § 87 Abs. 1 GEG irgendwo in einem ganz 

anderen Medium, hier im Internet zu machen, wobei n der streitgegenständlichen 

Immobilienanzeige in den Nürnberger Nachrichten noch nicht einmal konkret da-

rauf hingewiesen wird, wo die Pflichtangaben im Internet zu finden seien (z.B. LG 

Aschaffenburg, Urteil vom 23.02.2017 – 1 HK O 75/16 – Anlage K 8). Würde man 

die anders sehen, wäre die Vorschrift des § 87 Abs. 1 GEG und des Art. 12 Abs. 

4 der Richtlinie 2010/31/EU auch obsolet.  

 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass unverändert ein nicht unerheblicher Anteil 

der Verbraucherschaft über gar keinen Online-Zugang verfügt oder das Internet 

auch nicht nutzen möchte. Demgemäß fällt die rechtlich nicht haltbare Argumen-

tation der Beklagten in sich zusammen, wenn sie behauptet, ein Verbraucher, der 

die streitgegenständliche Printanzeige in den Nürnberger Nachrichten liest, be-

nötige die Pflichtangaben des § 87 Abs. 1 GEG zur Energieeffizienz der darin 

beworbenen Wohnimmobilie gar nicht, da er diese Angaben ja im Internet auf hrer 
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Homepage suchen und finden könne. Ein Verbraucher, der zum Beispiel über 

kein Smartphone oder gar keinen Internetanschluss verfügt oder das Internet aus 

welchem Grund auch immer nicht nutzen möchte, wäre dann von der Information 

über die Energieeffizienz der beworbenen Wohnimmobilie faktisch ausgeschlos-

sen. Auch hieran wird ersichtlich, wie geradezu grotesk die Beklagte argumen-

tiert.  

 

2. Vorgerichtliche Abmahnung/Wiederholungsgefahr 

 

Die Beklagte weigert sich nach der vorausgegangenen außergerichtlichen Ab-

mahnung des Klägers, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, 

so dass die wettbewerbsrechtliche Wiederholungsgefahr nach ständiger Recht-

sprechung (vgl. BGH GRUR 1992, 318; BGH GRUR 1996, 290; BGH GRUR 

2004, 1620) fortbesteht.  

 

3. Abmahnkosten   

 

Der Kläger hat neben dem Anspruch auf Unterlassung gegen die Beklagte auch 

Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten in Höhe von 235,95 Euro zzgl. 19% Um-

satzsteuer. Rechtsgrundlage ist § 13 Abs. 3 UWG. Anerkannt ist, dass Verbände 

Pauschalen als die durchschnittlich anfallenden Kosten geltend machen können. 

Die Abmahnkostenpauschale des Klägers für die Abmahnung eines Wettbe-

werbsverstoßes der vorliegenden Art, die er auch stets gerichtlich zugesprochen 

erhält, beträgt 280,78 EUR brutto; eine Aufstellung über die Zusammensetzung 

dieser Abmahnkostenpauschale war dem Abmahnschreiben des Klägers vom 

27.10.2023 (Anlage K 4) als Anlage beigefügt.  
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Im Zweifel kann die Schätzung der Kosten nach § 287 ZPO die geeignete Maß-

nahme zur Feststellung der Höhe sein.  

 

Der geltend gemachte Zinsanspruch folgt aus den §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 

 

4. Gerichtsstand/Streitwert 

 

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Amberg ergibt sich wegen des Ge-

schäftssitzes der Beklagten aus § 14 Abs. 2 Satz 1 UWG. Die sachliche, aus-

schließliche Zuständigkeit des Landgerichts ergibt sich aus § 14 Abs. 1 UWG. 

Gemäß § 14 Abs. 1 UWG in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Nr. 5 GVG ist zudem die 

funktionelle Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen gegeben. 

 

Der Streitwert von 30.000,00 EUR für den geltend gemachten Unterlassungsan-

spruch ist am unteren Ende der Angemessenheit (z.B. OLG Stuttgart, Beschluss 

vom 03.02.2021 – 2 W 1/21 (Anlage K 9); OLG Nürnberg, Beschluss vom 

12.03.2019 – 3 W 644/19 (Anlage K 10) und vom 15.05.2019 – 3 W 1277/19 

(Anlage K 11); OLG München, Beschluss vom 27.05.2020 – 29 W 709/20 (An-

lage K 12); OLG Karlsruhe, Beschluss vom 21.12.2017 – 6 W 92/17; OLG Bam-

berg, Beschluss vom 10.02.2016 – 3 U 198/15; OLG Hamm, Beschluss vom 

14.01.2016 – I-4 U 137/15; OLG Köln, Beschluss vom 10.07.2017 – 6 W 71/17 

(Anlage K 13), Beschluss vom 05.07.2017 – 6 W 75/17 - und Beschluss vom 

30.05.2017 – 6 W 16/17; OLG München, Beschluss vom 15.09.2016 – 6 U 

4725/15, Beschluss vom 19.06.2017 – 29 W 933/17 und Beschluss vom 

15.09.2017 – 29 W 1471/17; KG Berlin, Beschluss vom 28.06.2016 – 5 W 123/16; 

OLG Nürnberg, Beschluss vom 30.03.2017 – 3 W 532/17; OLG Braunschweig, 

Beschluss vom 06.10.2017 – 2 W 116/17). Der BGH hat diese 
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Streitwertrechtsprechung ausdrücklich mit Urteilen jeweils vom 05.10.2017 in den 

Revisionsverfahren - I ZR 232/16, I ZR 4/17 und I ZR 229/16 - mit den darin ent-

haltenen Streitwertbeschlüssen bestätigt und den Streitwert für den Unterlas-

sungsanspruch bei Verstößen gegen § 16a Abs. 1 EnEV – jetzt § 87 Abs. 1 GEG 

– bei bereits einer Wohnimmobilie auf jeweils 30.000,00 EUR festgesetzt.  

 

5. Sonstiges 

 

Sofern das Gericht noch weiteren Sachvortrag zu erheblichen Tatsachen oder 

weitere Beweisantritte des Klägers für geboten erachtet oder Anträge noch nicht 

als sachdienlich ansieht, wird um einen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO so früh 

gebeten, dass Erklärungen rechtzeitig und vollständig vor der mündlichen Ver-

handlung abgegeben werden können. 

 

 

Roland Demleitner 

Rechtsanwalt 


